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Text 

Artikel 136. (1) Die Organisation der Verwaltungsgerichte der Länder wird durch Landesgesetz 
geregelt, die Organisation der Verwaltungsgerichte des Bundes durch Bundesgesetz. 

(2) Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Verwaltungsgerichtes des Bundes für 
Finanzen wird durch ein besonderes Bundesgesetz einheitlich geregelt. Der Bund hat den Ländern 
Gelegenheit zu geben, an der Vorbereitung solcher Gesetzesvorhaben mitzuwirken. Durch Bundes- oder 
Landesgesetz können Regelungen über das Verfahren der Verwaltungsgerichte getroffen werden, wenn 
sie zur Regelung des Gegenstandes erforderlich sind oder soweit das im ersten Satz genannte besondere 
Bundesgesetz dazu ermächtigt. 

(3) Das Verfahren des Verwaltungsgerichtes des Bundes für Finanzen wird durch Bundesgesetz 
geregelt. Durch Bundesgesetz kann auch das Abgabenverfahren vor den Verwaltungsgerichten der 
Länder geregelt werden. 

(3a) Das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates kann für das Verfahren des 
Verwaltungsgerichtes des Bundes gemäß Art. 130 Abs. 1a besondere Bestimmungen treffen. 

(3b) In den Fällen des Art. 130 Abs. 2 Z 4 können für das Verfahren der Verwaltungsgerichte durch 
Bundes- oder Landesgesetz besondere Bestimmungen getroffen werden. 

(4) Die Organisation und das Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes werden durch ein besonderes 
Bundesgesetz geregelt. 

(5) Die Vollversammlungen der Verwaltungsgerichte und des Verwaltungsgerichtshofes beschließen 
auf Grund der nach den vorstehenden Absätzen erlassenen Gesetze Geschäftsordnungen. 
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